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Online-Anmeldung zu den Leistungen im Schwerpunktbereich 
für Teilleistungen nach der StPrO Stand 2008 oder Stand 2016 

 
1.  Wer kann sich online anmelden? 
Die Online-Anmeldung können grundsätzlich alle Studierenden nutzen, welche an der 
Universität eingeschrieben sind und eine Teilleistung das erste Mal ablegen möchten. 
 
2. Die Online-Anmeldung gilt nicht für 
 
- die Wiederholung einer Teilleistung 
- die Anmeldung zur studienabschließenden Klausur bei gleichzeitiger Ablegung von  
Seminar/Studienarbeit und studienabschließender Klausur in einem Semester (hier nur 
Online-Anmeldung bzgl. Seminar/Studienarbeit, nicht aber studienabschließender 
Klausur möglich) 
 
Füllen Sie bitte in diesen Fällen, in welchen die Online-Anmeldung nicht möglich ist, das 
schriftliche Anmeldeformular aus, das auf der Homepage des Schwerpunktbereichs 
unter der Bezeichnung „Anmeldeformular für Studierende nach der StPrO Stand 2008 
bzw. Stand 2016“ herunterzuladen ist. Bitte geben dies mit den evtl. erforderlichen 
Unterlagen innerhalb der Anmeldefrist im Büro der Schwerpunktberatung ab.   
 
3. Wie funktioniert die Online-Anmeldung? 
- Rufen Sie das Online-Vorlesungsverzeichnis des kommenden Semesters auf, in 
welchem die Leistung erbracht werden soll.  
- Gehen Sie dort in die Überschrift "Schwerpunktbereiche" und wählen dann den für Sie 
zutreffenden Stand der StPrO Stand 2008 oder Stand 2016. 
 
Anmeldung zum Seminar / zur Studienarbeit 
- Wählen Sie für die Anmeldung zu den Seminaren / Studienarbeiten den 
entsprechenden Datensatz "Seminare in den Schwerpunktbereichen" bzw. 
„Studienarbeiten in den Schwerpunktbereichen“.  
 
- Klicken Sie oben in der Leiste auf den Link „online belegen/abmelden“. Wählen Sie die 
jeweilige Gruppe aus und speichern Sie Ihre Auswahl über den unterstehenden Link 
„online belegen“. 
- Eine Mitteilung über Ihre Berücksichtigung erhalten Sie zeitnah über Ihre in sb@home 
hinterlegte Email-Adresse. Bitte prüfen Sie diese daher und richten Sie ggf. eine 
Weiterleitung ein.  
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- Studierende nach der StPrO Stand 2008 erhalten im Laufe des Semesters ein 
formelles Zulassungsschreiben vom Prüfungsamt.  
- Der Rücktritt vom Seminar/Studienarbeit ist mit Erhalt des Einzelthemas 
ausgeschlossen! 
 
Anmeldung zu den studienabschließenden Klausuren: 
Bitte denken Sie daran, dass eine Onlineanmeldung nicht möglich ist, wenn Sie sich 
auch für ein Seminar im gleichen Semester anmelden. Benutzen Sie in diesem Fall für 
die Anmeldung zur studienabschließenden Klausur das Formular, welches auf der 
Homepage des Schwerpunktbereiches herunterzuladen ist.  
- Die Klausurtermine werden im Laufe des Semesters auf der Homepage des 
Schwerpunktbereiches bekanntgegeben.  
 
- Für die studienabschließende Klausur nach der StPrO Stand 2008 erfolgt über den 
Datensatz "Online-Anmeldung zu einer studienabschließenden Klausur gem. PO Stand 
2008". Bitte achten Sie jeweils darauf, das Semester auszuwählen, in welchem Sie die 
Prüfung ablegen möchten.  
- Im Laufe des Semesters erhalten Sie ein formelles Zulassungsschreiben vom 
Prüfungsamt. Nach Erhalt dieses Schreibens ist ein Rücktritt von der 
studienabschließenden Klausur nicht mehr möglich. 
 
- Die Anmeldung zur studienabschließenden Klausur nach der StPrO Stand 2016 erfolgt 
über den Datensatz "Online-Anmeldung zu einer studienabschließenden Klausur gem. 
PO Stand 2016". 
 
 
 
 
gez. Prof. Dr. Christof Kerwer 
Vorsitzender des Prüfungsausschusses 
 


